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Bei einer klimagerechten Bauleitplanung gilt es, Kenntnisse über die Wirkungszusammenhänge in 
der Planungspraxis konsequent umzusetzen. Dies kann mit Beschränkung auf den jeweiligen 
örtlichen Geltungsbereich nur mit dem im Baugesetzbuch vorgesehenen Rechtsinstrumenten 
erfolgen, speziell mit den Darstellungen im Flächennutzungsplan, den rechtsverbindlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes, im Vorhaben- und Erschließungsplan sowie durch 
Vereinbarungen in einem "Städtebaulichen Vertrag". 

Da es keine bestimmte Festsetzung gibt, die für sich alleine die Sicherung eines gesunden 
Stadtklimas bewirken könnte, kommt es darauf an, dass die Summe der Darstellungen und 
Festsetzungen im Gesamtergebnis den klimatischen Erfordernissen Rechnung trägt. Dabei ist jedoch 
der in § 9 (1) BauGB ausgesprochene Grundsatz zu beachten, dass alle Festsetzungen 
städtebaulich begründet sein müssen.

Mit Blick auf den planerischen Handlungsbedarf sollten folgende Ziele klimagerechter Planung 
verfolgt werden:

●     Verbesserung der Aufenthaltsbedingungen bzgl. des Behaglichkeitsklimas / Bioklimas
●     Verbesserung der Siedlungsdurchlüftung
●     Förderung der Frischluftzufuhr durch lokale Windsysteme
●     Verminderung der Freisetzung von Luftschadstoffen und Treibhausgasen
●     Ermittlung und sachgerechte Bewertung vorhandener oder zu erwartender Belastungen
●     Sachgerechte Reaktion auf Belastungssituationen durch Anpassung von Nutzungskonzepten

Da die Ausbildung des Stadtklimas wie im Kapitel 2 dargestellt, überwiegend auf der Umwandlung 
von Vegetationsflächen zur gebauten Stadt beruht, liegt in der Erhaltung und Wiedergewinnung der 
natürlichen Vegetation ein Schwerpunkt klimagerechter Stadtplanung. 
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. 
6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.1       Erhaltung und Gewinnung von Vegetationsflächen 

6.1.1    Landschafts- und Grünordnungsplan

"Habt Ehrfurcht vor der Pflanze, alles lebt durch sie!"
(Spruch über dem Eingang zum Botanischen Garten in Berlin)

Wie GROSSMANN (1989) ausführte, sollte dies nicht nur für den botanischen Bereich gelten, 
sondern auch Richtschnur für den Umgang mit lebender Vegetation im täglichen Gebrauch sein.

Durch Naturschutz und Landschaftspflege ist dem Trend einer kontinuierlich zunehmenden 
Verdrängung der Vegetationsflächen infolge Überbauung und Versiegelung der Siedlungsgebiete, 
insbesondere in den Ballungsräumen (trotz sinkender Bevölkerungszahl !) entgegenzusteuern 
(MÜRB, 1992). In diesem Sinne fordert das Naturschutzgesetz Baden-Württemberg, die freie und 
besiedelte Landschaft als Lebensgrundlage und Erholungsraum des Menschen so zu schützen, zu 
pflegen, zu gestalten und zu entwickeln, dass u.a. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie 
die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (Boden, Wasser, Luft, Klima, Tier- und Pflanzenwelt) nachhaltig 
gesichert werden.

Zur Verwirklichung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege dienen im Rahmen der 
Bauleitplanung Landschaftspläne und Grünordnungspläne. Sie umfassen eine Bestandsaufnahme 
der natürlichen Gegebenheiten sowie der Nutzungsansprüche an das betreffende Gebiet. Zu den zu 
untersuchenden Naturpotentialen zählen u.a. auch Klima und Lufthygiene mit einer ökologischen 
Bewertung der festgestellten Gegebenheiten und Nutzungskonflikte.

Die im Landschaftsplan enthaltenen Elemente werden in den Flächennutzungsplan eingearbeitet. 
Darstellungen im Landschaftsplan oder im Grünordnungsplan werden, soweit erforderlich und 
geeignet, in die Bebauungspläne aufgenommen und durch entsprechende Festsetzungen 
rechtsverbindlich.

Dafür kommen die folgenden Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 (1) BauGB in Betracht:

Nr. 10  die Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung,

Nr. 15  die öffentlichen und privaten Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-,
           Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe,

Nr. 18  (a) die Flächen für Landwirtschaft und
           (b) Wald,

Nr. 20  die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
           und Landschaft, 

Nr. 25  (a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzungen
           (b) Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
                sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern. 

Mit dem neuen § 9 (1 a) BauGB ergibt sich im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-/ 
Ausgleichsregelung die Festsetzungsmöglichkeit von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im 
Sinne des § 1 a (3) BauGB. Diese können auf den Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten sind, oder an anderer Stelle sowohl im sonstigen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes als auch in einem anderen Bebauungsplan festgesetzt werden.

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung können gemäß dem neuen § 5 (2 a) BauGB die Flächen 
zum Ausgleich im Sinne des § 1 a (3) BauGB im FNP den Flächen, auf denen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet werden.

Zum System der integrierten Landschaftsplanung gehören außer Landschaftsplan und 
Grünordnungsplan (auf der Ebene der Bauleitplanung) noch die Elemente 
Landschaftsrahmenprogramm (auf der Ebene des Landesentwicklungsplans Baden-Württemberg) 
und Landschaftsrahmenplan (auf der Ebene der Regionalplanung). Dieser auf die Raumplanung 

.

.

. 

 

Abb. 6/1: Innerstädtische Grünfläche
. 



bezogenen Maßstäblichkeit entsprechen je unterschiedliche Erscheinungsformen des Klimas. In 
jeder dieser Stufen können ineinandergreifend bis zur Umsetzung beim einzelnen Bebauungsplan die 
Weichen für eine auch lokalklimatisch sinnvolle Grünplanung gestellt werden (vgl. Abschnitt 6.2.3 
"Grünzüge"). 
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6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.1.2    Maßzahlen zur Beschreibung der "grünen" Nutzung

Eine Quantifizierung der klimatischen Auswirkungen der Grünausstattung städtebaulicher Planungen 
wurde - soweit dies auf der Grundlage gesicherter Erkenntnisse möglich ist - teilweise im Kapitel 2 
vorgenommen. Sie wird auch in den nachfolgenden Planungsempfehlungen noch eine Rolle spielen.

Für die Zwecke der Grünplanung wurden verschiedene Ansätze entwickelt, um das 
Vegetationspotential einer Fläche quantitativ zu beschreiben. Aus klimatischer Sicht muss dabei die 
Uneinheitlichkeit denkbarer Vegetationsformen (z.B. Grasfläche, Wald, Kartoffelacker, Maisfeld) 
beachtet werden (Abb. 6/1b). Dazu kommt, dass sich die lebende Pflanze ständig verändert, d.h. sie 
keimt, wächst, hat Ruhe- und Vegetationsperioden, wirft das Laub ab oder behält es viele Jahre, 
altert und stirbt schließlich ab (GROSSMANN, 1989).

Verschiedene Modelle gehen davon aus, dass durch eine wie auch immer definierte "Pflanzen-
Mengen-Zahl" das Verhältnis von Vegetation zur Grundfläche eines Grundstücks ausgedrückt 
werden sollte. In diesem Zusammenhang wurden durch POHL et al. (1984) die "Grünvolumenzahl 
(GVZ)" und die "Bodenfunktionszahl (BFZ)" bekannt.

Am Beispiel der "Phytomassenzahl (PMZ)" nach SCHERER (1973) (siehe GROSSMANN, 1989) 
kann das Prinzip der Pflanzenmengenberechnung (Phytomasse) in der Form einer gewissen 
Hierarchie der Vegetationsformen abgelesen werden (Tab. 6/1).

Offener Boden 0,5
Rasen 1,0
Wiese 1,5
Stauden bis 1 m Höhe 2,0
Kleingehölze bis 1 m 3,0
Hecken bis 2 m 4,0
Nadelgehölze bis 3 m 4,5
Laubgehölze bis 3 m 5,0
Nadelgehölze 3 m bis 5 m 6,0
Laubgehölze 3 m bis 5 m 7,0
Nadelbäume bis 10 m 8,0
Laubbäume bis 10 m 9,0
Nadelbäume über 10 m 11,0
Laubbäume über 10 m 14,0

Tab. 6/1: Phytomassenzahlen für unterschiedliche Vegetationsformen

Die Zuordnung von "Phytomasse" pro Quadratmeter nicht überbauter Grundstücksfläche zu den 
genannten Vegetationsformen soll zugleich deren Leistungsfähigkeit im Hinblick auf verschiedene bio-
ökologische Komponenten beschreiben, u.a. Staubfiltereffekt, Verdunstung, Windschutz, 
Schattenspende.

Aus siedlungsklimatischer Sicht ist anzumerken, dass es sich dabei um keinen absoluten 
Wertmaßstab handeln kann und dass die genannten unterschiedlich ausgeprägten Eigenschaften 
nicht losgelöst von der konkreten Standortsituation und der speziellen Problemstellung als 
klimatischer Nutzen gelten können. So weisen beispielsweise nächtlich stark abkühlende 
Grasflächen (PMZ nur 0,5) als Bestandteil von Kaltluftentstehungsgebieten (vgl. Abschnitt 6.2.1) 
einen durchaus hohen lokalklimatischen Nutzen auf. Umgekehrt hat der an sich hoch 
einzuschätzende Wald die nachteilige Eigenschaft, als Strömungshindernis die Ventilation 
herabzusetzen. Gerade dieser "Nachteil" ist es aber, auf dem die Staubfilterwirkung des Waldes 
beruht. Im Falle einer Windschattenanpflanzung (vgl. Abschnitt 3.4.2) oder im Beispiel der Abb. 6/12 
für ein "verkorktes Hindernis" handelt es sich sogar um einen gewünschten Effekt, was den 
schwierigen Umgang mit pauschalen klimatischen Vor- und Nachteilen aufzeigt. 

.

.

.

Abb. 6/1b: Ackerland als Kaltluftent-
stehungsgebiet 
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6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.1.3    Vermeidung der Bodenversiegelung; Grün- und Wasserflächen

Die stadtklimatischen Folgen der Bodenversiegelung sind bereits im Kapitel 2 beschrieben. Der Grad 
der Bodenversiegelung innerhalb einer Siedlung wird durch die überbauten Grundstücksflächen 
bestimmt. Zu den dafür maßgeblichen baulichen Anlagen gehören:

●     Gebäude,
●     sonst. bauliche Anlagen, Nebenanlagen i.S. von § 14 BauNVO,
●     Garagen, Stellplätze und Verkehrsflächen mit Wasser undurchlässigen Belägen.

Die BauNVO 1990 legt Höchstwerte für den versiegelten Flächenanteil bebauter Grundstücke fest 
und nimmt damit auf einen wesentlichen Parameter des Stadtklimas Einfluss.
Ausführliche Informationen zur Begrenzung der Bodenversiegelung findet man bei BUNZEL (1992).

Eine große Anzahl kleinerer Grünflächen trägt über ihre Summenwirkung zu einer Verminderung 
thermischer Belastungen bzw. des Wärmeinsel-Effektes bei, sofern sie eng vernetzt sind und eine 
stadträumlich sinnvolle Anordnung aufweisen (z.B. mit den Hauptbelüftungsachsen korrespondieren).

Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern entlang von Straßen führen besonders innerhalb 
bebauter Gebiete zu einer Reduzierung der Aufheizung und dienen damit dem thermischen 
Ausgleich in überwärmten Stadtstrukturen. Großkronige Bäume mit entsprechendem Schattenwurf 
schaffen behagliche schattige Aufenthaltsbereiche. Andererseits können Anpflanzungen zur 
Reduzierung der Windgeschwindigkeit führen und damit den Abtransport von Schadstoffen 
beeinflussen. Außerhalb der Bebauung stellen Wald- und Pflanzstreifen unter Umständen 
Hindernisse für Kaltluftabflüsse dar (vgl. Abschnitt 6.2.2).

Eine messbare klimatische Fernwirkung kommt nur bei sehr ausgedehnten Grünflächen der 
Größenordnung von mindestens 50 ha zustande. Die Wirkung kleinerer Grünflächen beruht indessen 
auf dem "Platzhaltereffekt" mit einer Verdrängung anderer stadtklimatisch nachteiliger Nutzungen.
.

Rechtliche Grundlagen:

Es kommen hier die im Abschnitt 6.1.1 genannten Festsetzungsmöglichkeiten infrage, für deren 
Zulässigkeit die städtebauliche Erforderlichkeit in Bezug auf die Erfüllung der Durchgrünungsfunktion 
maßgebend ist. Durch Festsetzung der Mindestmaße von Baugrundstücken gemäß § 9 (1) 3. BauGB 
kann unerwünschter baulicher Verdichtung und damit der Bodenversiegelung entgegengewirkt 
werden.

Für vorhandene Wasserflächen und ihre Uferbepflanzung kann im Bebauungsplan eine Bindung für 
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und Gewässern festgesetzt werden (§ 9 (1) 25.(b) BauGB). 
Wasserflächen können im Flächennutzungsplan gemäß § 5 (2) 7. BauGB dargestellt bzw. im 
Bebauungsplan gemäß § 9 (1) 16. BauGB festgesetzt werden.

Im Bebauungsplan kann auch festgesetzt werden, dass Stellplätze und Garagen außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen nur unter der Geländeoberfläche hergestellt (§ 9 (1) 4 BauGB i.V.
m. § 12 (4) BauNVO) oder dass sie auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht hergestellt 
werden dürfen (§ 23 (5) BauNVO).

Nach §19 (4) BauNVO werden in Bebauungsplänen die Flächen von Stellplätzen und Garagen 
einschließlich ihrer Zufahrten, auch wenn es sich um unterirdische Garagen handelt, bei der 
Ermittlung der zulässigen Grundfläche mitgerechnet. Für derartige Anlagen sieht die
BauNVO eine begrenzte Überschreitungsmöglichkeit vor. Die Gemeinde wird sich daher mit der 
Frage hiervon abweichender Regelungen im jeweiligen Bebauungsplanverfahren zu befassen haben, 
um einerseits Flächen möglichst unversiegelt zu belassen andererseits aber durch konzentrierte 
Bebauung und Parkierung für das Stadtklima besonders wichtige zusammenhängende Freiflächen zu 
erhalten.

Nach § 74 (1) 3. LANDESBAUORDNUNG (LBO) ist der Erlass örtlicher Bauvorschriften über die 
Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke möglich. Hiernach 
können weitergehende Vorschriften über die Begrünung der Baugrundstücke ggf. auch für die 
Stellplatzflächen getroffen werden. Regelungen nach § 74 LBO können zusammen mit dem 

. 

 

Abb. 6/2a: Ausschnitt aus der 
Bodenversiegelungskarte Stuttgart 
(entnommen aus BODENVER- 
SIEGELUNG IN STUTTGART, 1989) 

 

Abb. 6/2b: Dichte Stadtbebauung mit 
geringem Grünanteil (Stuttgart-West) 

 

Abb. 6/2c: Dichte Stadtbebauung mit 
geringem Grünanteil (Stuttgart-West) 

 

Abb. 6/2d: Begrünte Gleisanlagen in 
Stuttgart 



Bebauungsplan beschlossen werden.  

Abb. 6/3a-b: Vor und nach  einer 
Begrünungsmaßnahme

 

Abb. 6/3c: Begrünungsmaßnahme an
einer Einkaufsstraße

 . 
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6.1.4    Dachbegrünung

Außer durch größere und kleinere Grünflächen im Stadtgebiet lassen sich durch Dachbegrünungen 
stadtklimatische Defizite in Bezug auf den Feuchtigkeitshaushalt und das thermische Milieu mindern 
(HÖSCHELE et al., 1974). Dazu kommen noch bauphysikalische Vorteile von Dachbegrünungen. 
Dächer bieten in Städten und Gemeinden bisher vielfach ungenutzte Flächenreserven für die 
Schaffung von Grünflächen (Abb. 6/4a). Während sich in den Ballungsgebieten Wohn-, Büro- und 
Industriegebäude zur Begrünung anbieten, sind es in ländlicheren Gebieten vor allem Garagen und 
Nebengebäude, die häufig flache oder gering geneigte Dachflächen (bis 15 Grad) besitzen.

Auf derartigen Dächern ist es fast immer mit vergleichsweise geringem Aufwand möglich, eine 
vielgestaltige Vegetation zu schaffen.

Wenngleich diese Dächer nicht immer aktiv nutzbar sind, z. B. als Sitzplatz im Grünen, so können im 
Gegensatz zu monotonen Kies-, Bitumen- oder Blechflächen begrünte Dächer stets das Klima 
verbessern, Schadstoffe ausfiltern und Energie bei der Heizung einsparen.

Eine messbare Fernwirkung kommt begrünten Dachflächen dabei nicht zu, doch lässt sich die 
Wirkung vieler kleiner Einzelflächen in einer Baustruktur summieren.
.

Klimatische Wirkungen

Positive thermische Effekte von Dachbegrünungen beziehen sich vorwiegend auf die Minderung der 
Temperaturextreme im Jahresverlauf (KOLB, 1989). Abbildung 6/5 zeigt beispielhaft die 
Temperaturentwicklung auf der Dachhaut von Flachdächern mit unterschiedlichem konstruktiven 
Aufbau an Sommertagen mit hoher Einstrahlung.

Während Kiesdächer und schwarze Bitumenpappe sich auf etwa 50°C bis über 80°C aufheizen, 
betragen die maximalen Temperaturen bei bepflanzten Dächern etwa 20°C bis 25°C.

In klaren Winternächten sinkt die Temperatur unbepflanzter Dächer auf bis zu -20°C. Die jährliche 
Temperaturschwankung beträgt somit ungefähr 100 Grad. Begrünte Dächer kühlen sich im Winter 
nur auf wenig unter 0°C ab, so dass hier die Jahresschwankung nur etwa 30 Grad beträgt.

Im Sommer wird über einem Dachgarten ein großer Teil der eingestrahlten Sonnenenergie zur 
Verdampfung von Wasser umgesetzt (vgl. Kapitel 2.4). Zur Verdampfung von 1 Liter Wasser sind bei 
normalem Luftdruck ca. 2250 kJ erforderlich, ohne dass dabei die Temperatur ansteigt. Mit der 
gleichen Wärmemenge können aber 100 m³ Luft um 18 Grad erwärmt werden. Im Sommer sind 
Dachbegrünungen für darunter liegende Räume insgesamt eine wirksame Maßnahme zum Schutz 
vor sommerlicher Hitze. Im Winter kommt es durch die Vegetation und das Dachsubstrat zu einer 
Verminderung des Wärmedurchganges und somit zu einer erhöhten Wärmedämmung.
.

Auswirkungen auf den Wasserhaushalt

Alle offenen Vegetationsflächen sind in der Lage, Oberflächenwasser zu speichern. Je nach Art wird 
das Niederschlagswasser unterschiedlich lange in den oberen Schichten gehalten und fließt dann 
abzüglich der Verdunstungs- und Transpirationsrate ab. Die nachfolgende Tabelle 6.2 gibt an, 
welcher Anteil des Regenwassers durch die Kanalisation abgeleitet wird (Abflussbeiwerte).

Bei Dächern werden etwa 80% bis 100% des Niederschlags in die Kanalisation geleitet, bei 
Dachgärten jedoch nur ca. 30%. Der Rest wird durch Verdampfung wieder an die Stadtluft 
abgegeben und trägt somit entscheidend zur Reduzierung des Feuchtemangels der 
oberflächenversiegelten Stadt bei. Ein weiterer Vorteil von Dachbegrünungen ist darin begründet, 
dass sie die Niederschläge zeitverzögert abgeben. Die Stadtentwässerung wird erheblich entlastet 
und die Hochwassergefahr wird gemindert (OHLWEIN, 1984).
.

Art der angeschlossenen Fläche  Abflussbeiwert 
.
Dächer (> 15 Grad Neigung) 1,0 

. 

 

Abb. 6/4a: Beispiel einer Dachbegrü-
nung (Rathausgarage Stuttgart)

..

Abb. 6/4b: Beispiel einer Dachbegrü-
nung (Amt für Umweltschutz Stutt-
gart)

..

Abb. 6/4c: Beispiel einer Dachbegrü-
nung (Industrie- und Handelskammer 
Stuttgart)

..

Abb. 6/4d: Beispiel einer Dachbegrü-
nung (Schwabenzentrum Stuttgart)

..

Abb. 6/4e: Beispiel einer Dachbegrü-
nung (Musikhochschule Stuttgart)

..
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Dächer (< 15 Grad Neigung) 0,8 
Kiesschüttdächer 0,5 
Dachgärten 0,3 
.
Betonflächen 0,9 
Fußwege mit Platten oder Schlacke 0,6 
Spiel- und Sportplätze 0,25 
größere Gärten 0,1 
Parks, Schreber-u. Siedlungsgärten 0,05 

Tab. 6/2: Abflussbeiwerte verschiedener Flächen, DIN 1986 (1978)

Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 74 (3) 2. LANDESBAUORDNUNG (LBO) können die Gemeinden durch Satzung für das 
Gemeindegebiet oder abgegrenzte Teile des Gemeindegebiets bestimmen, dass u.a. Anlagen zum 
Versickern von Niederschlagswasser herzustellen sind, um die Abwasseranlagen zu entlasten, 
Überschwemmungsgefahren zu vermeiden und den Wasserhaushalt zu schonen. Auch wenn dabei 
wasserwirtschaftliche Aspekte im Mittelpunkt stehen, wirken Maßnahmen dieser Art der 
Bodenversiegelung und ihren nachteiligen klimatischen Folgen entgegen.

Dachbegrünungen können im Bebauungsplan rechtsverbindlich festgesetzt werden. Dabei beruht die 
Dachform (Flachdach) auf § 74 LBO und die Begrünung auf § 9 (1) 25 BauGB, der die Gemeinde u.
a. zur Festsetzung von Bepflanzungen für Teile baulicher Anlagen ermächtigt.

Wie jede andere Festsetzung darf auch diese nur nach gerechter Abwägung aller berührten Belange 
getroffen werden (§ 1 (6) BauGB). Zu bedenken sind z.B. das Brandverhalten, der Feuchtigkeits- und 
Korrosionsschutz sowie die Kosten der Bepflanzung einschließlich eventuell höherer Baukosten 
wegen der zusätzlichen Dachlasten. In der Begründung zum Bebauungsplan ist darauf einzugehen.

Beispiele für derartige Festsetzungen:

"Begrüntes Flachdach; die Dachflächen sind bei einer Erdschicht von mindestens 40 cm zu 
bepflanzen und so zu erhalten. Ausnahmsweise können Lichtkuppeln, Glasdächer und Terrassen 
zugelassen werden, wenn sie dem Nutzungszweck des Gebäudes dienen und untergeordnet sind 
(§ 9 (1) 25. BauGB)."
oder:
"Flachdächer (0 Grad-15 Grad) sind mindestens mit einem Anteil von 60% der Dachflächen - 
ausgenommen Flächen für technische Dachaufbauten - bei einer Substratschicht von mindestens 
8 cm mit Gräsern, bodendeckenden Gehölzen und Wildkräutern zu bepflanzen und so zu unterhalten 
(§ 9 (1) 25. BauGB). Ausnahmen für Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie können zugelassen 
werden."

Festsetzungen zur Dachbegrünung können auch als örtliche Bauvorschrift nach § 74 (1) 1. LBO 
erlassen werden.

Die Festsetzungsmöglichkeiten von Zweckbestimmung, Stellung und Gestalt von Dachflächen und 
Dachaufbauten nach den Gestaltungsvorschriften der LBO unterstützen auch das Ziel, Anlagen der 
(Solar-) Energiegewinnung (Kollektor- oder Photovoltaikanlagen) im Sinne einer langfristig wirkenden 
Option zu ermöglichen (BUNZEL et al., 1997).

Konflikte zwischen den Belangen der Solarenergienutzung und der mit Dachbegrünung verbundenen 
Zielsetzung sind kaum zu erwarten, da die für Solarnutzung prädestinierten geneigten Dächer für 
Bepflanzung nicht geeignet sind. In Abbildung 6/4a kann man im im übrigen eine auf dem Gründach 
installierte Photovoltaik-Anlage erkennen. 

Abb. 6/4f: Beispiel einer Dachbegrü-
nung mit Photovoltaikanlage (Dresden)

 

Abb. 6/5: Zeitliche Temperaturverläufe
von Flachdächern mit unterschied-
licher Außenoberfläche an einem
strahlungsreichen Sommertag (nach
GERTIS et al., 1977)
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. 
6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.1.5    Fassadenbegrünung

Die Begrünung von Fassaden erfolgt nicht ausschließlich aus klimatischen und bauphysikalischen 
Gründen, sondern auch aus ästhetischen. So spiegelt z.B. eine mit wildem Wein bewachsene 
Fassade im Wechselspiel der Farben der Blätter die einzelnen Jahreszeiten wieder (Abb. 6/6a).

Zur Begrünung von Fassaden eignen sich vor allem Kletterpflanzen. Dabei unterscheidet man 
Selbstklimmer (z.B. Efeu, Kletterhortensie), windende Arten (z.B. Geißblatt, Hopfen), rankende Arten 
(z.B. Clematis, Wein) und Spreizklimmer (z.B. Kletterrose, Brombeere). Der Vorteil von 
Kletterpflanzen besteht darin, dass bei Nutzung einer kleinen horizontalen Bodenfläche eine große 
Menge von Biomasse gebildet wird. Die Tabelle 6/3 gibt einen Überblick über mehrjährige 
Kletterpflanzen und ihre Eigenschaften.
.

Klimatische Wirkungen

Fassadenbegrünung weist folgende positive Eigenschaften auf:

●     Verbesserung der Wärmedämmung durch Luftpolsterbildung
●     Verringerung des Wärmeverlustes durch Windabbremsung
●     Verringerung des Wärmeverlustes durch Änderung der Strahlungsverhältnisse
●     Umwandlung von Windenergie in Wärme
●     Kühlwirkung durch Verdunstung sowie durch Absorption und Reflexion der Sonnenstrahlen im 

Blattwerk
●     Feuchteproduktion durch Verdunstung
●     Schutz der Fassade vor starker Temperatur-, UV- und Schlagregenbeanspruchung

Untersuchungen, wie sie von KIESSL und RATH (1989) durchgeführt wurden, ergaben folgende 
Ergebnisse (Abb. 6/7):

Strahlungsbelastung durch die Sonne:
Eine voll ausgebildete Fassadenbegrünung schützt im Sommer vor intensiver Sonneneinstrahlung 
und kann je nach Begrünung 40% bis 80% der auftreffenden Sonnenstrahlung reflektieren bzw. im 
Blattwerk absorbieren. Will man erreichen, dass im Winter die Sonneneinstrahlung die Hauswand 
erreicht (vgl. Kap. 3), muss man auf Kletterpflanzen zurückgreifen, die im Winter ihre Blätter 
abwerfen (z.B. wilder Wein, Abb. 6/6a).

Windverhältnisse:
Das Blattwerk einer grünen Fassade verändert die Strömungsverhältnisse an der 
Bauwerksoberfläche erheblich. Durch eine dichte Begrünung bildet sich vor der Hauswand ein 
ruhiges Luftpolster aus. Die Windgeschwindigkeiten liegen dort im Mittel unter 0,5 m/s.

Oberflächentemperaturen:
Durch das Blattwerk wird die Strahlungsbilanz an der Hauswand verändert. Zudem bewirken auch 
das Luftpolster und die Verdunstung eine Veränderung der thermischen Bedingungen. An 
strahlungsreichen Sommertagen wurden die Tagesamplituden an begrünten Wänden im Vergleich 
mit unbegrünten um bis zu 30 Grad gedämpft. Im Winter lagen die Oberflächentemperaturen einer 
immergrünen Wand um ca. 2 Grad höher als die der unbegrünten. Im Mittel ergaben sich unter den 
begrünten Fassaden je nach Orientierung im Sommer um 1 bis 2 Grad niedrigere Wandtemperaturen.

Wärmeverluste:
Eine Fassade mit voll entwickeltem, dichtem immergrünem Bewuchs bewirkt eine 
Wärmeverlustminderung um ca. 6%. Das unterstreicht nachdrücklich, dass eine grüne Fassade zwar 
einen Beitrag zum Wärmeschutz liefert, aber einen optimalen baulichen Wärmeschutz nicht ersetzt!

Luftfeuchtigkeit innerhalb der Begrünung:
Die Luftfeuchteveränderungen bei der Begrünung sind in der Regel geringer als allgemein vermutet 
wird. Sie liegen im Winter bei Erniedrigungen um 2% bis 8% und im Sommer bei Erhöhungen von 4% 
bis-20% gegenüber einer unbegrünten Wand.

Schlagregen:
Grüne Fassaden stellen einen wirksamen Schutz gegen Schlagregen dar. Bei voll ausgebildetem 

  

 

Abb. 6/6a: Haus, bewachsen mit
wildem Wein im Herbst (Stuttgart)

..

Abb. 6/6b: Fassadenbegrünung in
Stuttgart

..

Tab. 6/3: Mehrjährige Kletterpflanzen
und Kriterien zur Auswahl von Be-
grünungen,
Quelle: KIESSL u. RATH, 1989

. 
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Blattwerk geht die Schlagregenbelastung an der Hauswand auf Null zurück.

Allgemein ist festzuhalten, dass Fassadenbegrünungen vor allem die mikroklimatischen Verhältnisse 
an den Gebäuden selbst verbessern, jedoch keine Fernwirkungen zu erwarten sind.

Im Zusammenhang mit Fassadenbegrünungen werden häufig auch Probleme angesprochen, 
insbesondere Bauteilfeuchte und Wandbeschädigung. Hierzu ist festzustellen, dass bei obigen 
Untersuchungen keine nachteiligen Feuchtewirkungen festgestellt wurden, sondern durch den 
Regenschutz eher von einer Feuchteschutzwirkung der Bauteile gesprochen werden kann. Bei 
intaktem Mauerwerk und Verputz sind Schäden durch Begrünungen in der Regel nicht zu erwarten. 
Inwieweit bei hohen Gebäuden durch die große Biomasse (Gewicht) ein Problem an der Fassade 
auftreten kann, ist noch nicht abschließend erforscht.

Rechtliche Grundlagen

Fassadenbegrünungen können in Bebauungsplänen ebenso wie die Dachbegrünungen unter den 
gleichen Voraussetzungen rechtsverbindlich festgesetzt werden (vgl. Abschnitt 6.1.4).

Beispiel für eine derartige Festsetzung:
"Ein Drittel der Fassadenfläche ist zu begrünen. Technisch begründete Ausnahmen können 
zugelassen werden (§ 9 (1) 25 BauGB)."

Die Möglichkeit, örtliche (bauordnungsrechtliche) Bauvorschriften über die äußere Gestaltung 
baulicher Anlagen nach § 74 (1) 1 LBO zu erlassen, bleibt unberührt. 

Abb. 6/7: Schema-Darstellung er-
faßter Mikroklima-Parameter an be-
grünten bzw. unbegrünten Fassaden
sowie qualitative Profilverläufe der
dabei wesentlichen Messgrößen für
Sommer und Winter 

                                                     
.

HOME SITEMAP LINKS IMPRESSUM DOWNLOAD
Städtebauliche Klimafibel Online, Stand: 21.11.2007 

© Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umweltschutz Stuttgart

  

.   

file:///W|/Klimafibel/KF-Offline-23-11-07/index-1.htm
file:///W|/Klimafibel/KF-Offline-23-11-07/sitemap.htm
file:///W|/Klimafibel/KF-Offline-23-11-07/kap_8/links.htm
file:///W|/Klimafibel/KF-Offline-23-11-07/impressum.htm
file:///W|/Klimafibel/KF-Offline-23-11-07/download.htm


. 
6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.2       Sicherung des lokalen Luftaustausches

Flächen mit starker nächtlicher Abkühlung (abhängig von Bodenart, Bewuchs und Umfang der 
baulichen Nutzung) oder mit großer "Reliefenergie" (abhängig von Hangneigung, Hangform, 
Oberflächengestaltung) tragen zur Ausbildung lokaler, thermisch induzierter Windsysteme bei. Die 
topographischen Gegebenheiten haben im Zusammenhang mit dem lokalen Luftaustausch nicht nur 
eine passive, die Windströmung durch Abbremsung, Umlenkung oder Kanalisierung beeinflussende 
Funktion. Sie übernehmen vielmehr bei windschwachen Strahlungswetterlagen eine durchaus aktive 
Rolle, weshalb es berechtigt ist, im Hinblick auf die damit verbundenen klimaökologischen 
Ausgleichsleistungen von "klimaaktiven Flächen" zu sprechen.

Der Begriff "klimaaktive Fläche" bezieht sich sowohl auf die thermischen wie auch auf die 
reliefbedingten Voraussetzungen des lokalen Luftaustauschs und damit auf das Gesamtsystem 
Kaltluftentstehungsgebiet - Kaltluftabflussbahn bzw. Frischluftschneise. Die dadurch bewirkten 
Luftaustauschprozesse beruhen auf den meist nächtlichen Temperaturunterschieden benachbarter 
Räume. Je nach räumlicher Größenordnung bezeichnet man sie als "Kaltluftflüsse", "Hangabwinde" 
oder "Bergwinde". Am Rande großer Städte (auch des Flachlandes) spricht man von 
"Flurwinden" (KUTTLER, 1993) (vgl. Abschnitt 4.3.3).

. 
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. 
6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.2.1    Kaltluftentstehung

Grünes Freiland, d.h. Wiesen, Felder, Brachland und Gartenland mit niedriger Vegetationsdecke 
produzieren aufgrund ihrer nächtlichen Auskühlung größenordnungsmäßig 10 bis 12 Kubikmeter 
Kaltluft pro Quadratmeter und Stunde, was bei fehlendem Abfluss die Kaltluftobergrenze um 0,2 m/
min ansteigen lässt. In einer Stunde kann sich also eine 12 m dicke Kaltluftschicht bilden. Die hohe 
Kaltluftproduktivität grünen Freilandes ist zudem mit der Eigenschaft verbunden, dass von hier 
abfließende Kaltluft in nur geringem Maß durch Strömungshindernisse gebremst wird.

Waldgebiete wirken ebenfalls als nächtliche Kaltluftproduzenten. Im Waldbestand kühlt sich im 
Gegensatz zum Freiland ein größeres Luftvolumen ab, erreicht jedoch nicht die tiefen Temperaturen 
der Freiflächen. Die Baumkronen-Oberfläche des belaubten Waldes bzw. des immergrünen 
Nadelholzwaldes schirmt den Waldboden zur Atmosphäre ab und reguliert den Wärmeumsatz so, 
dass der Stammraum tagsüber nicht so stark aufgeheizt wird wie die bodennahe Luftschicht über 
Freiflächen und sich zur Nachtzeit auch nicht extrem abkühlt. Diese den Tagesgang der 
Lufttemperatur ausgleichende Wirkung ermöglicht es, dass stadtnahe Wälder auch am Tage Kaltluft 
zugunsten des Siedlungsraumes erzeugen. Besonders günstig für die Abkühlung bei Tag sind 
Waldgebiete, die an Nord- und Osthängen geringer Sonneneinstrahlung unterliegen.
.

Rechtliche Grundlagen

Es kommen hier grundsätzlich die im Abschnitt 6.1.1 genannten Darstellungs- und 
Festsetzungsmöglichkeiten in Betracht. Bei der Festsetzung von Flächen für die Landwirtschaft oder 
Wald ist indes zu beachten, dass mit der Festsetzung zumindest auch land- bzw. forstwirtschaftliche 
Anliegen geregelt werden sollen. Die Festsetzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten 
sind, kann in der Regel nur innerhalb der Baugebiete aus städtebaulichen Gründen erfolgen. Dazu 
gehören neben der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes unter anderem auch die Sicherung 
der Aussicht in Hanglagen sowie die Erfordernisse einer guten Durchlüftung. Die auf diesen Flächen 
konkret festzusetzende Nutzung richtet sich nach dem jeweiligen städtebaulichen Zweck.

.
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. 
6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.2.2    Frischluftzufuhr

Wenn Kaltluftentstehungsgebiete im Einzugsbereich der Täler und Hangeinschnitte (Klingen) liegen, 
die zur Siedlung führen, sind damit die natürlichen Bahnen der Zufuhr frischer Kaltluft vorgegeben, da 
die kühlere Luft stets zu den tieferen Stellen des Geländes fließt. Die Intensität hängt von der Größe 
des Einzugsgebietes, der Hangneigung, der Weite der Täler und der Hindernisfreiheit ab. Saubere 
Frischluft kann durch lokale Luftströme aber nur dann herangeführt werden, wenn die Natur in der 
Umgebung und in den größeren Parkanlagen der Städte noch intakt und durch Schadstoffe nicht 
übermäßig vorbelastet ist.

Hindernisse für den Kaltluftfluss können sein: Talverengungen, Dämme, Lärmschutzwälle oder -
wände, Baumriegel quer zum Talverlauf, vor allem aber Verbauungen durch größere Gebäude oder 
gar geschlossene Siedlungskörper. An Hindernissen staut sich die Kaltluft mit stark absinkenden 
Temperaturen und vermindertem Luftaustausch im Bereich vor und hinter dem Hindernis (Gefahr von 
Früh- und Spätfrost, verstärkte Nebelbildung). Vor allem über bebauten Gebieten führt die Zuführung 
von Wärme zur Verminderung von Reichweite und Wirkung des Kaltluftflusses.

Unter diesem Aspekt sind auch Straßenzüge zu sehen, welche in Strömungsrichtung der Kaltluft 
verlaufen, auch wenn sie als hindernisfreie Schneisen für den bodennahen Luftaustausch insgesamt 
förderlich sind. Bei talquerenden Straßen indessen spielt die Thermik des schmalen Straßenbandes 
eine untergeordnete Rolle, wobei in diesem Fall die Hinderniswirkung reliefverändernder 
Maßnahmen (Straßendämme, Lärmschutzeinrichtungen) dominiert.

Die übergemeindliche Planung hat dafür zu sorgen, dass regionale Entstehungsgebiete der Kaltluft 
ihre spezielle Funktion erfüllen können. Dazu gehört die Freihaltung der offenen Flächen von 
Bebauung und gegebenenfalls auch von Aufforstung.

Soweit zur Stadt hin geneigte Hänge bereits bewaldet oder für eine Bewaldung vorgesehen sind, ist 
zwischen Waldrand und Bebauung jeweils eine ausreichend große Fläche freizuhalten, um den 
Abfluss der bei Tag besonders wertvollen Kaltluft aus dem Stammraum des Waldes zu gewährleisten.

Die Täler und sonstigen für die Frischluftzufuhr wichtigen Taleinschnitte sind als Frischluftbahnen zu 
erhalten und sollten insbesondere weitgehend von einer Bebauung freigehalten werden. Eine starke 
Behinderung stellen querstehende Gebäude im unteren Talverlauf dar. Aber auch stärkere 
Niveausprünge im Längsprofil des Tales sind zu vermeiden. Quer zum Tal verlaufende Baumreihen 
und Baumgruppen sind ebenfalls für den bodennahen Luftaustausch hinderlich. Soweit im Einzelfall 
erforderlich, kann durch Abholzung oder Auslichtung eine Behinderung der Kaltluftströme beseitigt 
werden. Gegebenenfalls ist durch Aufforstung an anderer Stelle in der Art einer Verkorkung eine 
gewollte Richtungsänderung der Luftströme zu bewirken. Siedlungskörper sollten nicht in die Täler 
hineinwachsen.
.

Rechtliche Grundlagen

Die Freihaltung der Frischluftbahnen ist durch entsprechende Nutzungsdarstellungen und 
Festsetzungen in den Bauleitplänen sicherzustellen (z.B. als Grünfläche, Sport und Spielanlagen 
oder als Fläche für die Landwirtschaft). Auch die Festsetzung der Mindestgröße von 
Baugrundstücken (§ 9 (1) 3. BauGB) kann im Sinne von Abschnitt 6.1.3 die Durchlüftungsmöglichkeit 
eines Gebietes fördern.

Im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan (§ 5 (5) BauGB) bzw. in der Begründung zum 
Bebauungsplan (§ 9 (8) BauGB) ist auf die lokalklimatische Bedeutung der betreffenden Flächen für 
die Frischluftversorgung des Siedlungsraumes besonders einzugehen.

  

 

Abb. 6/8: Durchlüftete Stadt
..

Abb. 6/9: Damm als Hindernis; Brücke
bremst Kaltluftstrom nicht

. 

Abb. 6/10: Baumriegel als Hindernis;
Bebauung als Hindernis 

. 

Abb. 6/11: Hangbebauung 
. 



Abb. 6/12: "Verkorkung" 
. 

Abb. 6/13: Umlenkung eines Kaltluft-
stroms 
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. 
6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.2.3    Grünzüge

Neben der Bedeutung der Grünflächen für die Freihaltung von Frischluftbahnen ist ihre Funktion als 
Gliederungselement in der Siedlungslandschaft besonders zu beachten. Grünflächen sind dabei um 
so wirkungsvoller, je ausgedehnter sie sind. Genügend Grünflächenanteile haben eine 
klimaregulierende Funktion. Besonders günstig ist im allgemeinen die Anlage von Wiesenflächen mit 
lockerem Baumbestand und Sträuchern.

Zur Trennung von Wohngebieten und den emittierenden Industrie- und Gewerbegebieten sowie den 
stark befahrenen Durchgangsstraßen sind Grüngürtel besonders geeignet. Sie wirken als 
Abstandshalter, begünstigen den Luftaustausch und bewirken eine Verdünnung der Luftschadstoffe 
(vgl. Abschnitt 6.3.3). Zudem halten sie wie ein Filter staubförmige Schadstoffe zurück. Grünzäsuren 
stellen nicht nur stadträumliche Gliederungselemente dar, sondern bedeuten zugleich auch 
Unterbrechungen der für den Siedlungsraum charakteristischen Wärmeinsel, was kleinräumige 
Luftaustauschvorgänge zwischen unterschiedlich temperierten Bereichen und zwischen den so 
gegliederten Orts- bzw. Stadtteilen fördert.
.

Rechtliche Grundlagen

Die Realisierung einer im Sinne des Stadtklimas sinnvollen Zuordnung von bebauten und 
unbebauten (Grün-) Flächen bedarf eines darauf abgestimmten Ineinandergreifens von 
Landschaftsplan / Flächennutzungsplan und Grünordnungsplan / Bebauungsplan (vgl. Abschnitt 
6.1.1). Klima- und Lufthygienekarten stellen dabei - wie im Kapitel 5 dargelegt - eine unverzichtbare 
fachliche Grundlage dar. 

  

 

Abb. 6/14a: Grüngürtel
..

Abb. 6/14b: Durschlüftungspotential
der Innenstadt von Freiburg
im Jahresmittel (RÖCKLE u.
RICHTER, 2003)
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. 
6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.2.4    Günstige Siedlungs- und Bebauungsformen

Gliederung der Siedlungskörper

Damit die Luft auch bei schwachen Strömungen von außen in die Stadt eindringen und sie 
durchlüften kann, sollten die Siedlungskörper keine allzu große Flächenausdehnung und 
Bebauungsdichte aufweisen. Die Bebauung am Stadtrand darf keinen abriegelnden Bebauungsgürtel 
bilden. Sie soll vielmehr in aufgelockerter Form erfolgen.
.

Hangbebauung

Bei Städten in Tal und Kessellagen sind Art und Umfang der Hangbebauung für das Stadtklima von 
großer Bedeutung. Die Bebauung der Hanglagen sollte, wenn sie nicht überhaupt ganz vermieden 
werden kann, offen, mit angemessen niedrigem Nutzungsmaß unter Erhaltung verhältnismäßig 
großer nicht überbauter Flächen auf den Baugrundstücken und mit großen Abständen der einzelnen 
Gebäude untereinander erfolgen. Zeilenbebauung parallel zum Hang bildet für Hangwinde ein 
wesentliches Hindernis. Günstiger sind in dieser Hinsicht Bauzeilen senkrecht zum Hang; sie 
behindern allerdings parallel zum Hang verlaufende Winde. Senkrecht zum Hang orientierte 
Lüftungsschneisen sollten unbedingt freigehalten werden, wobei zusammenhängende Freiflächen 
gegenüber verstreuten, oftmals auch versiegelten Abstandsflächen zu bevorzugen sind. 
Hangbebauung sollte grundsätzlich niedrig bleiben und die natürlichen Hindernishöhen (Baumhöhen) 
möglichst nicht überschreiten, um günstige bodennahe Strömungsverhältnisse zu gewährleisten. 
Insbesondere bei flachen Hängen kommt eine punktförmige Bebauung mit größeren Grün- und 
Freiflächen einer guten Durchlüftung sowie der Kaltluftproduktion sehr entgegen.

Südhanglagen sind für das Wohnen besonders attraktiv. Wie der Abbildung 6/22 zu entnehmen ist, 
erweist sich die Bebauung südexponierter Hänge auch aus energetischen Gründen als vorteilhaft. 
Bei einer solchen Planungsentscheidung sollten jedoch die oben behandelten geländeklimatischen 
Aspekte nicht unbeachtet bleiben. Die sich aus energiebewusster Planung ergebenden 
Bebauungskonzepte werden in der Regel mit den Belangen des örtlichen Klimas nicht im Konflikt 
stehen. Ein Beispiel dafür ist die in jeder Hinsicht ungünstige Beurteilung von engen Tälern, Mulden 
und Kaltluftseen als Siedlungsflächen.
  

Hochhausbebauung

Mit einer Massierung von Hochhäusern oder Bauwerken, welche ihre Umgebung wesentlich 
überragen, werden die örtlichen Windverhältnisse dahingehend verändert, dass bei gesteigerter 
Windböigkeit der freie Windstrom gebremst wird (Zunahme der Vertikalkomponente des Windes auf 
Kosten der horizontalen Windgeschwindigkeit). Daraus kann trotz örtlich gesteigerter Ventilation bzw. 
Windturbulenz eine stadträumliche Abnahme der Winddurchlüftung resultieren. Eine systematische 
Höherzonung städtischer Bebauung hat auch die nachteilige Wirkung, dass Schornsteinabgase 
vorhandener Gebäude nicht mehr in den freien Windstrom gelangen und somit die 
Luftverschmutzung am Ort trotz unveränderter Schadstoffquellrate zunimmt. Deshalb sollte jede 
Bebauung in ihrer Höhendimensionierung den Umgebungsverhältnissen angepasst sein. Die 
Planung von Hochhäusern erfordert große Sorgfalt, um aerodynamisch unerwünschte 
Nebenwirkungen und unbehaglich zugige Aufenthaltsbereiche zu vermeiden. Auf diesem Gebiet 
haben sich Modelluntersuchungen im Windkanal bewährt (Vgl. Abschnitt 4.2).

Die energetisch nachteilige Eigenschaft von Hochhäusern, in die Zone höherer 
Windgeschwindigkeiten aufzuragen und ein ungünstiges Verhältnis von wärmeübertragender 
Umfassungsfläche zum Bauwerksvolumen aufzuweisen (A/V-Verhältnis), wird im Abschnitt 3.4.3 
behandelt.
 

Rechtliche Grundlagen

Zur Sicherung eines gesunden Stadtklimas sollen Bebauungspläne, insbesondere in Bereichen, die 
für die Durchlüftung der Stadt von Bedeutung sind, umfassende Festsetzungen enthalten. Die 
Bebauungspläne sollen, soweit sie Baugebiete festsetzen, in jedem Falle die Anforderungen des § 
30 (1) BauGB erfüllen. Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Grundflächenzahl (GRZ) und 
die Höhe der baulichen Anlagen (HbA) festzusetzen (§ 16 (3) BauNVO). Die überbaubaren 

  

 

 

Abb. 6/15: Gliederung der Siedlungs-
körper

..

Abb. 6/16: Randbebauung
. 

Abb. 6/17: Durchlässige Hangbe-
bauung 

. 

Abb. 6/18: Keine hangparallele Zeilen-
bebauung 

. 

Abb. 6/19: Hangbebauung mit tal-
paralleler Riegelwirkung 

. 
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Grundstücksflächen sind eng auszuweisen. Größere Wahlmöglichkeiten für die Anordnung der 
Gebäude beim Vollzug des Bebauungsplanes durch die Ausweisung großer überbaubarer 
Grundstücksflächen, die mit entsprechender Festsetzung der Baugrenzen im wesentlichen die 
ganzen Baugrundstücke überbaubar machen, können in den klimatisch kritischen Zonen nicht 
eingeräumt werden. Auch Festsetzungen über die Stellung der baulichen Anlagen sowie über die - 
meist offene - Bauweise (§ 9 (1) 2. BauGB) werden regelmäßig erforderlich sein. Um eine bestimmte 
Auflockerung der Bebauung sicherzustellen, kann u. a. die Mindestgröße der Baugrundstücke 
festgesetzt werden (§ 9 (1) 3. BauGB).

Diese planungsrechtlichen Werkzeuge lassen sich auch im Interesse einer energiesparenden 
kompakten Bauweise mit optimierten Abstandsverhältnissen, Gebäudeanordnungen und -
ausrichtungen einsetzen.

Größere Flächen, die nach Lage, Bodenqualität und Umfang für eine landwirtschaftliche Nutzung 
geeignet sind und von der Bebauung ganz freigehalten werden sollen, können als Flächen für die 
Landwirtschaft festgesetzt werden (§ 9 (1) 18.(a) BauGB). Sind sie hierfür nicht geeignet, eine 
Freihaltung aber gleichwohl erforderlich, kommt eine Festsetzung als Grünfläche (§ 9 (1) 15. BauGB) 
oder als von Bebauung freizuhaltende Fläche und ihre anderweitige Nutzung (z.B. Kleingärten) in 
Betracht (§ 9 (1) 10. BauGB).

Auf den Baugrundstücken können auch die Stellplätze und Garagen sowie ihre Einfahrten konkret 
festgesetzt werden (§ 9 (1) 4. BauGB). Gegebenenfalls kann für Stellplätze und Garagen eine 
Festsetzung als Gemeinschaftsanlage (§ 9 (1) 22. BauGB) getroffen werden. Für Baugebiete oder 
Teile von Baugebieten, für die Gemeinschaftsstellplätze oder Gemeinschaftsgaragen festgesetzt 
werden, ist die Zulassung von Stellplätzen und Garagen auf den Baugrundstücken auszuschließen (§ 
12 (6) BauNVO). Soweit erforderlich, sind (sowohl im Bauland wie auf Verkehrsflächen, Grünflächen 
usw.) Anpflanzungen und Pflanzbindungen festzusetzen (§ 9 (1) 25 BauGB). 

Abb. 6/20: Höhe der Hangbebauung 
. 

Abb. 6/21: punktförmige Hangbe-
bauung 

. 

Abb. 6/22: Wärmeverluste und Tem-
peraturen in Abhängigkeit von der
topographischen Standortsituation
(Quelle: BUNZEL et. al., 1997) 
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. 
6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.3       Maßnahmen zur Luftreinhaltung

Eine wesentliche Verbesserung des Stadtklimas kann durch die Verringerung der Emissionen und 
damit einer Reduzierung der Luftverschmutzung erreicht werden. Die Verkehrsplanung und Konzepte 
der Energieversorgung sind im kommunalen Bereich besonders geeignet, auf die Schadstoffemission 
Einfluss zu nehmen.

Am anderen Ende der Kausalkette Emission (Freisetzung) - Transmission (Ausbreitung - Immission 
(Einwirkung) kann eine sachgerechte planerische Reaktion auf erkannte und richtig bewertete 
Immissions-Belastungssituationen das Ausmaß von "Betroffenheit" mindern.

Die dritte Säule der planerischen Luftreinhaltung betrifft das Bindeglied zwischen Emissionen und 
Immissionen: Die zeitliche und räumliche Variation der Luftbelastung hängt bei gegebener 
Schadstoffquellrate von den meteorologischen Ausbreitungsbedingungen ab. In welchem Umfang die 
gebaute Stadt hier Einfluss nimmt, geht aus Kapitel 2 hervor. Die Berücksichtigung der 
Ausbreitungsklimatologie ist nicht nur im Hinblick auf die richtige Standortwahl bei der 
Industrieansiedlung notwendig, sondern ebenso bei weiteren emittierenden Nutzungen wie 
Müllverbrennungsanlagen, Mülldeponien, Kläranlagen sowie bei der Trassierung neuer Straßen. Für 
besonders immissionsempfindliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Freibäder, Spielplätze, 
Altersheime sind spezielle Standortüberlegungen unerlässlich.

Das Planungsrecht und das Immissionsschutzrecht weisen zahlreiche Verflechtungen und 
Querbezüge auf, welche in der städtebaulichen Planung beachtet werden müssen. So ist es nicht 
denkbar, dass Festsetzungen zum Immissionsschutz im Bebauungsplan hinter den 
immissionsschutzrechtlich normierten Anforderungen zurückbleiben oder diese gar außer Kraft 
setzen.

.
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. 
6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.3.1     Bereich Gewerbe und Industrie

Immissionsschutz und Baurecht

Aufgrund des im Bundes-Immissionsschutzgesetz verankerten Verursacherprinzips steht die einzelne 
emittierende Anlage im Mittelpunkt der Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Deren wesentlichstes 
Element ist das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren.

Im Hinblick auf die zulässige Immissionsbelastung im Einwirkungsbereich einer zu genehmigenden 
Anlage konkretisiert die "Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft" (Erste allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, TA Luft) die gebotene Rücksichtnahme 
auf die Nachbarschaft, trifft dabei aber keine Unterscheidungen nach der städtebaulichen 
Schutzbedürftigkeit des von Schadstoff-Immissionen betroffenen Gebietes. Anders als beim 
Lärmschutz gelten somit die Immissions(grenz)werte der TA Luft in allen Baugebietsarten gemäß 
§ 1 (2) BauNVO gleichermaßen.

Die Gebietsverträglichkeit einer emittierenden Anlage ergibt sich allein aus der baurechtlichen 
Zulässigkeit des Vorhabens gemäß der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und den entsprechenden 
Festsetzungen des Bebauungsplanes.

Dabei bemisst sich die Schutzwürdigkeit eines Gebiets nach dem, was dort planungsrechtlich 
zulässig ist. Insofern beinhaltet die mit §§ 2 bis 10 BauNVO vorgenommene Typisierung von 
Baugebietsarten zugleich eine der jeweiligen Zweckbestimmung des Gebiets entsprechende 
Immissionsschutz-Rangfolge. Dies betrifft sowohl die Emissionsträchtigkeit als auch die 
Immissionsempfindlichkeit der dort zulässigen Nutzungen.

Nach § 15 (3) BauNVO ist die Zulässigkeit von Anlagen in den Baugebieten nicht allein nach den 
verfahrensrechtlichen Einordnungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der auf seiner 
Grundlage erlassenen Verordnungen zu beurteilen. Damit wird klar gestellt, dass je nach Einzelfall 
immissionsschutzrechtlich "genehmigungsbedürftige Anlagen" auch außerhalb von Industriegebieten 
untergebracht werden dürfen. Bei typisierender Betrachtung ist nämlich davon auszugehen, dass 
nach § 4 BImSchG "genehmigungsbedürftige Anlagen" (meistens produzierendes Gewerbe) ohne 
Einschränkung nur in Industriegebieten (GI) zulässig sind, während i.d.R. Gewerbegebiete (GE) und 
Mischgebiete (MI) den nicht genehmigungsbedürftigen gewerblichen Anlagen vorbehalten sind.

Besonders hinzuweisen ist auf die mit § 1 (4) BauNVO vorgesehene Möglichkeit, ein Baugebiet nach 
der Art zulässiger Nutzungen sowie nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen 
Bedürfnissen und Eigenschaften zu gliedern. Diese Gliederungsmöglichkeit kann zur Verhinderung 
der Ansiedlung luftverunreinigender Betriebe in besonderen Situationen (z.B. in stadtklimawirksamen 
Luftaustauschbahnen oder Übergangsbereichen zu anderen Nutzungen) auch in einem 
Industriegebiet herangezogen werden. Dabei entspricht es anerkannten städtebaulichen 
Planungsgrundsätzen, dass bei der Planung von Neubaugebieten grundsätzlich keine neuen 
Problemsituationen geschaffen werden sollen.

Dabei bemisst sich die Schutzwürdigkeit eines Gebiets nach dem, was dort planungsrechtlich 
zulässig ist. Insofern beinhaltet die mit §§ 2 bis 10 BauNVO vorgenommene Typisierung von 
Baugebietsarten zugleich eine der jeweiligen Zweckbestimmung des Gebiets entsprechende 
Immissionsschutz-Rangfolge. Dies betrifft sowohl die Emissionsträchtigkeit als auch die 
Immissionsempfindlichkeit der dort zulässigen Nutzungen.
.

Immissionsklimatologie

Im Genehmigungsverfahren für größere emittierende Anlagen sowie im Zusammenhang mit 
vorgeschriebenen Störfall-Analysen haben mittels Ausbreitungsrechnung oder durch experimentelle 
Simulation gewonnene Immissionsprognosen eine große Bedeutung (vgl. dazu Kapitel 4).

Grundsätzlich sollten Industrie- und Gewerbegebiete mit ausreichenden Schutzabständen durch 
trennende Grünzüge an der windabgewandten Seite der Siedlungen ausgewiesen werden. Die 
Hauptwindrichtung gibt die Himmelsrichtung an, aus der die im Mittel häufigsten und zugleich im 
Mittel stärksten Winde kommen. Dies ist im Südwesten Deutschlands meistens West bis Südwest. In 
östlicher oder nordöstlicher Richtung von einer Schadstoffquelle findet man deshalb bei freier 
Ausbreitung die im Mittel höchste Schadstoffkonzentration. Bei den weit weniger häufigen 

.
 

 
...
.

Abb. 6/23: Lagebeziehung
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austauscharmen Wetterlagen stellen sich unter Schwachwindeinfluss (östliche bis südliche 
Windrichtungen) die Spitzenwerte der Immissionsbelastung ein. Ausbreitungsrechnungen zeigen 
deshalb im Jahresmittel ein Immissions-Nebenmaximum meist nordwestlich vom Schadstoff-
Emittenten. Die alte auf die Hauptwindrichtung bezogene städtebauliche Regel hat demnach - mit der 
genannten Einschränkung - durchaus noch Gültigkeit. 
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. 
6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.3.2     Bereich Hausbrand

Für die im Interesse der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes anzustrebende Emissionsminderung 
ist die Art der Energieversorgung bzw. die Wahl der eingesetzten Brennstoffe von erheblicher 
Bedeutung.

Tabelle 6/4 zeigt einen Überblick der spezifischen Schadstoff-Emissionen verschiedener Brennstoffe 
beim Einsatz für Hausbrand und Kleingewerbe. Dabei stellt sich Erdgas als der "sauberste" 
Brennstoff heraus, während Festbrennstoffe ein vergleichsweise problematisches 
Emissionsverhalten aufweisen. Durch die Umstellung von Feuerstätten für feste Brennstoffe auf 
Erdgas-Heizung haben sich die lufthygienischen Verhältnisse unserer Städte, insbesondere in den 
neuen Bundesländern, mit Abnahme der Schwefeldioxid-, Kohlenmonoxid- und Staubbelastung 
grundlegend verbessert.

Energieträger Emittierter Schadstoff in Kg/TJ

 Staub SO2 NO2 CO CnHm Chlorid Fluorid

Festbrennstoffe
- Steinkohle
- Steinkohlekoks
- Steinkohlenbrikett
- Braunkohlebrikett
- Holz, Torf
- gewichtet

.
250
100
250
350
350
305

.
500
550
500
230
5
320

.
100
100
50
50
50
65

.
6500
7000
10000
7000
7000
7335

.
250
20
500
150
150
235

.
-
-
20
10
-
7,3

.
1,5
1,5
1,5
0,7
-
1,0

Heizöl EL
Heizöl S (1% S)

2
30

87
490

50
180

50
10

12
8

-
-

-
-

Gas
- Erdgas
- Koksgas
- Flüssiggas
- Spaltgas

.
0,1
0,1
0,1
0,1

.
1
12
1,7
1,2

.
50
50
50
50

.
50
50
50
50

.
2
2
2
2

.
-
-
-
-

.
-
-
-
-

Tab. 6/4: Emissionsfaktoren für Hausbrand und Kleingewerbe 

Der im Rahmen ökologischer Gesamtzusammenhänge propagierte Einsatz von Holz als 
nachwachsender Brennstoff muss aus rein lufthygienischer Sicht in Ballungsräumen kritisch 
betrachtet werden. Jedenfalls bedarf die Holzverbrennung moderner Feuerungsanlagen, in denen 
hinsichtlich kontinuierlicher Beschickung, Verbrennungseigenschaften, Rauchgasbehandlung und 
Kaminausführung der Stand der Technik realisiert ist. Dies sind i.d.R. größere Anlagen für 
gewerbliche Zwecke.

Im häuslichen Bereich besteht die Gefahr, dass ungeeignetes, nicht trocken gelagertes oder 
behandeltes Holz, oft noch unter falscher Bedienung des Ofens eingesetzt wird. Insbesondere zu 
niedrige Kaminhöhen - wobei unzureichend berücksichtigte Dachaufbauten oder höhere 
Nachbargebäude (Hanglagen!) eine Ableitung der Rauchgase "in den freien Windstrom" behindern - 
sind der Grund für entsprechende Nachbarschaftsbeschwerden. Wie deren Bearbeitung zeigt, 
verführt eine Holzfeuerstätte gelegentlich auch zur unerlaubten Abfallverbrennung.

Rechtliche Grundlagen

Emissionsminderung

§ 9 (1) 23. BauGB bietet eine bebauungsplanmäßige Festsetzungsmöglichkeit zur direkten 
Emissionsminderung: Danach können im Bebauungsplan Gebiete festgesetzt werden, in denen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

. 

 

Abb. 6/24a: Hausbrand; Emissionen
aus vielen Quellen

 

Abb. 6/24b: Hausbrand; Emission
aus Kohleeinzelofen



bestimmte luftverunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen.

Diese als "Verbrennungsverbot" für die fossilen Brennstoffe, vor allem Kohle, bekannte Festsetzung 
erfordert ein begründetes städtebauliches Interesse an der Sicherung unterhalb der 
Gefährdungsgrenze liegender Nutzungsqualitäten, wobei die Beschränkung oder der Ausschluss von 
leichtem Heizöl nicht aus Gründen seines Schwefelgehaltes erfolgen darf. Auch muss nachgewiesen 
sein, dass die unzulässigen oder nur beschränkt zulässigen Brennstoffe die Luft erheblich 
verunreinigen.

Die Festsetzung eines Verbrennungsverbotes setzt wie jede andere Festsetzung ihre Erforderlichkeit 
im planungsrechtlichen Sinne voraus. Im übrigen können klimatische und topographische 
Gegebenheiten (z.B. die Existenz von Frischluftschneisen) eine städtebauliche Begründung für ein 
Verbrennungsverbot tragen.

Im Hinblick auf die mögliche Beschränkung der Verwendung luftverunreinigender Brennstoffe kann 
durch geeignete textliche Festsetzung im Bebauungsplan die lufthygienische Chancengleichheit der 
Brennstoffe Gas und Heizöl hergestellt werden, indem zur Begrenzung der Schadstoffemission 
Grenzwerte festgesetzt werden, die ggf. auch durch Maßnahmen zur Reduzierung des 
Heizwärmebedarfs (moderne Heizungstechnik oder verstärkte Wärmedämmung der Außenwände) 
erreicht werden können. Diese Festsetzungen bestimmen dann in ihrer Gesamtheit die "beschränkte 
Verwendung".
.

Niedrigenergie-Bauweise

Niedrigenergie-Bauweise mit Konkretisierung von Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz 
kann im Bebauungsplan nicht vorgeschrieben werden. Über die Energieeinsparverordnung (2002) 
hinausgehende bautechnische Anforderungen zur Wärmedämmung können nur über einen 
städtebaulichen Vertrag (s.u.) geregelt werden.

Nutzung aktiver Solartechnik, Windenergieanlagen

Eine zwingende Festsetzung von Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanlagen ist im Bebauungsplan 
nicht möglich. Im Sinne der Abschnitte 6.1.4 und 6.2.4 kann im Bebauungsplan durch entsprechende 
Dachgestaltung und günstige Bebauungsformen eine langfristig wirkende Option für die Nutzung 
solarer Energie geschaffen werden.
Standorte für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien wie 
Wind- und Sonnenenergie dienen, können an dafür geeigneten Standorten im Bebauungsplan als 
Sondergebiet nach § 11 (2) BauNVO planungsrechtlich gesichert werden, sofern dies aufgrund 
besonderer Merkmale dieser Anlagen erforderlich ist.

 

Erneuerbare-Wärme-Gesetz in Baden-Württemberg 

Nach dem neuen Gesetz in Baden-Württemberg, das am 1.1.2008 in Kraft tritt muss die 
Wärmeversorgung bei Neubauten, für die ab 1. April 2008 die Bauunterlagen erstmalig eingereicht 
werden, zu mindestens 20 Prozent über erneuerbare Energien wie Sonnenenergie, Erdwärme und 
Wärmepumpen oder Biomasse gedeckt werden. "Die Quote kann zumeist bereits über eine 
solarthermische Anlage auf dem Dach erreicht werden." Für den Gebäudebestand wird ab 2010 ein 
Anteil regenerativer Energien von zehn Prozent vorgeschrieben, der immer dann erfüllt werden muss, 
wenn es zum Austausch der Heizungsanlage kommt. Ersatzweise kann die Verpflichtung durch eine 
verbesserte energetische Dämmung erfüllt werden. Das Ziel ist, den Ausstoß von Treibhausgasen zu 
verringern. Wenn das auf eine andere Weise erreicht werden kann, soll das anerkannt werden.
 

Baugebietsbezogene Wärme- und Energieversorgungskonzepte

Das Rechtsinstrument des Städtebaulichen Vertrags (§ 11 BauGB) ermöglicht die Vereinbarung von 
baugebietsbezogenen Wärme- und Energieversorgungssystemen (z.B. Blockheizkraftwerke, 
Wärmespeicher) auch in Verbindung mit der Realisierung von Niedrigenergiebauweise. Die 
Ausweisung der dafür erforderlichen Flächen für Versorgungsanlagen und -leitungen erfolgt im 
Bebauungsplan auf Grund-lage von § 9 (1) 12. u. 13. BauGB, wobei die Benennung der 
Zweckbestimmung angeraten ist (BUNZEL et al., 1997). 
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. 
6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.3.3     Bereich Verkehr

Verkehrsplanung

Maßnahmen der Verkehrsplanung wie die Herausnahme von Durchgangsverkehr aus Wohngebieten, 
Umgehungsstraßen im Falle belasteter Ortsdurchfahrten, Tempolimits, Förderung des öffentlichen 
Personennahverkehrs tragen zur Herabsetzung der Luftbelastung bei.

Die Zusammenhänge zwischen Tempolimit und den kraftfahrzeugbedingten Emissionen gehen aus 
Abschnitt 2.8.2 hervor.

In Abbildung 6/25 wird der Gesichtspunkt verkehrsberuhigter städtischer Zonen durch die 
Bündelungsfunktion von Hauptstraßen mit angrenzender abschirmender Bebauung und 
unterirdischer Parkierungserschließung hervorgehoben.

Da im Bereich stark befahrener Straßen von Nutzungseinschränkungen auszugehen ist, macht die 
Planung bzw. die entsprechende bebauungsplanmäßige Festsetzung von Straßen mit einem 
Verkehrsaufkommen von mehr als etwa 10 000 Kfz/24 h eine Ermittlung der Abgas-
Immissionsbelastung für den straßennahen Bereich erforderlich. Die für Immissionsprognosen zur 
Verfügung stehenden Werkzeuge sind Gegenstand der Abschnitte 4.3.4 bis 4.3.7.
.

Bewertung der Abgasimmissionsbelastung

Für die Bewertung der berechneten Schadstoffbelastung von Straßen oder in Straßenräumen sind im 
Hinblick auf planerische Maßnahmen die schon bestehende Vorbelastung sowie die beabsichtigte 
Nutzung in der Nachbarschaft der Straße bedeutsam. Auch wird man bei Planungssituationen im 
bestehenden innerstädtischen Verkehrsnetz möglicherweise zu einer anderen Bewertung kommen 
als im Falle einer Neuplanung von Straße und Wohngebiet, etwa im Zuge einer künftigen 
Ortsumfahrung.  Eine große Bedeutung auf die Abgasbelastung hat die Straßenbreite, so ist bei einer 
Verdoppelung der Straßenbreite, mit einer Halbierung der Immissionsbelastung auszugehen.

Insbesondere bei Neuplanungen von Wohngebieten sollten zur Beurteilung die Vorsorge-Werte der  
WHO herangezogen werden (vgl. dazu Abschnitt 2.9).

Überschreitungen von Immissionswerten der TA Luft oder der 22. BImSchV (Verordnung über 
Immissionswerte) sind als gravierende lufthygienische Befunde im Rahmen der Bauleitplanung 
jedoch "der Abwägung zugänglich". Grenzwertüberschreitungen in einem Planungsgebiet sind 
danach in begründeten Fällen möglich. Dann ist allerdings darzulegen, durch welche Maßnahmen 
(auch außerhalb des Plangebietes) eine Verbesserung erreicht werden kann. Eine 
Planungsentscheidung für künftige Wohnnutzung dürfte unter diesen Bedingungen jedoch in der 
Regel fragwürdig sein.
Bei Überschreiten der Grenzwerte zuzüglich der Toleranzmarge der 22. BImSchV sind 
Luftreinhaltepläne, bzw. bei Überschreiten bestehender Grenzwerte, Aktionspläne aufzustellen.

Ein ebenfalls hohes Belastungsniveau markieren die Grenzwerte der 22. BImSchV . Da nach § 47 
BImSchG die Überschreitung dieser Grenzwerte Maßnahmen auslösen sollte, müssen gesunde 
Wohnverhältnisse in diesen Bereichen grundsätzlich in Frage gestellt werden.

Bei der Abwägung über die Zulassung von Wohnnutzung, die gerade in Besonderen Wohngebieten 
(WB) erhalten oder fortentwickelt werden soll oder in Kerngebieten (MK) zur Stadtbelebung 
erwünscht ist, sind jedoch die Werte der 22. BImSchV im Hinblick auf erforderliche planerische 
Maßnahmen in jedem Fall zu berücksichtigen.
.

Immissionsmindernde Einflüsse

Die kraftfahrzeugbedingten Schadstoffkonzentrationen nehmen mit zunehmender Entfernung zu 
einer Straße in der Regel stark ab. Diese Abnahme gilt mit Einschränkungen auch für das 
Stickstoffdioxid. Da die von der Straße ausgehende Lärmbelastung ebenfalls mit der Entfernung 
abnimmt, ist bei sensiblen Nutzungen (Wohnen, Erholung etc.) durch entsprechende Schutzabstände 
sicherzustellen, dass sowohl die Lärmschutzanforderungen als auch die oben genannten 

. 

 

 

Abb. 6/25: Maßnahmen der Verkehrs-
planung

..

Abb. 6/26: Gehölzpflanzung aus Laub- 
und Nadelgehölzen. Redu-
zierung der Immissionen möglich.

 

file:///W|/Klimafibel/KF-Offline-23-11-07/kap_2/kap_2-8-2.htm
file:///W|/Klimafibel/KF-Offline-23-11-07/kap_4/kap_4-3-4.htm
file:///W|/Klimafibel/KF-Offline-23-11-07/kap_4/kap_4-3-7.htm
file:///W|/Klimafibel/KF-Offline-23-11-07/kap_2/kap_2-9.htm


Immissionskriterien von TA Luft und 22. BImSchV als Mindestanforderungen eingehalten werden.

In Straßenschluchten mit enger Randbebauung ergeben sich keine Möglichkeiten für 
Schutzabstände. Auch Immissionsschutzeinrichtungen wie Lärmschutzwälle und -wände sowie 
dichte Bepflanzungen scheiden hier als ansonsten durchaus wirksame Abhilfemaßnahmen gegen die 
Abgasbelastung aus. Dafür bewirkt geschlossene Randbebauung eine erhebliche 
Belastungsreduktion auf der straßenabgewandten Seite sowie im Bereich der Hinterbebauung. Auch 
in den oberen Geschossen der Straßenrandbebauung ergeben sich i.d.R. geringere 
Immissionsbelastungen als unten in der Straße. Insofern besteht die Möglichkeit, unter 
Beschränkung auf bestimmte Geschosse das Wohnen an Hauptverkehrsstraßen zu ermöglichen.
.

Anpflanzungen als Immissionsschutz

Die Minderung von Schadstoffen durch Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern kommt zum 
einen durch die Filterwirkung der Pflanzen zustande (große wirksame Oberfläche), was sich 
insbesondere bei staubförmigen Schadstoffen auswirkt, und zum anderen durch die Veränderung 
des Windfeldes.

Empfehlenswert ist eine Gehölzpflanzung aus einem Gemisch von Laub- und Nadelgehölzen, wie sie 
in der Abbildung 6/26 dargestellt ist.

Damit unterscheidet sich der Einfluss von Anpflanzungen auf die Verbesserung der 
Immissionssituation bei Schadstoffen an Straßen von der Möglichkeit, durch Vegetation 
Schallminderung an Straßen zu bewirken (STÄDTEBAULICHE LÄRMFIBEL, 1994).
.

Rechtliche Grundlagen (Immissionsschutz)

Nach § 9 (1) 24. BauGB können im Bebauungsplan festgesetzt werden "die von der Bebauung 
freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung, die Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung 
oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen 
Vorkehrungen."

Nach § 9 (5) 1. BauGB sollen im Bebauungsplan Flächen gekennzeichnet werden, bei deren 
Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich sind.

Beispiel einer Festsetzung nach § 9 (1) 24. BauGB:
"In den mit "IM" gekennzeichneten Flächen sind Aufenthaltsräume von Wohnungen nur dann 
zulässig, wenn sie ausschließlich von der straßenabgewandten Gebäudeseite belüftet werden."

Eine andere Festsetzungsmöglichkeit:
"MK3: Kerngebiet nach § 7 BauNVO;
          Wohnungen sind ab dem dritten Obergeschoss zulässig (§ 7 (2) 7. BauNVO)."
.
Kennzeichnung:
Wenn die Konfliktbewältigung der Ausgestaltung bei den Einzelvorhaben überlassen werden kann, 
kommt eine Kennzeichnung als Fläche, bei deren Bebauung Vorkehrungen gegen Verkehrslärm und 
Kfz-Abgasimmissionen zu treffen sind, gemäß § 9 (5) BauGB in Betracht. 
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6. Empfehlungen für die Planung

.

.

6.4        Planungsbezogene Stadtklimauntersuchungen

Lufthygienische und meteorologische Untersuchungen können planerische Problemlösungen 
wesentlich unterstützen. Meteorologische Messungen, aber auch die anderen in Kapitel 4 
vorgestellten Untersuchungsmethoden erfordern angemessene Bearbeitungszeiträume. So sollte 
eine stationäre Klima-Messreihe mindestens eine jede meteorologische Jahreszeit mit einschließen 
und somit ein Jahr umfassen. Dazu kommt die Bearbeitungszeit für die Auswertung. Bei anderen 
Methoden sind die Zeit für den Modellbau (Windkanal), das Warten auf geeignete Wetterlagen 
(Tracergas-Versuche, ambulante Messungen), das Einholen von Genehmigungen für das Betreten/
Befahren des Untersuchungsgebietes oder für das Aufstellen von Messeinrichtungen sowie die 
Bereitstellung verwertbarer Karten- bzw. Datengrundlagen für Modellrechnungen bei den 
Bearbeitungsfristen zu berücksichtigen.

Um Verzögerungen im Ablauf städtebaulicher Planungen wegen noch ausstehender Gutachten zu 
vermeiden, sollte die Notwendigkeit planungsbezogener Untersuchungen rechtzeitig erkannt werden. 
Wurden beizeiten systematisch Grundlagendaten über das örtliche Klima erhoben, verkürzen sich die 
Bearbeitungszeiträume in der Regel beträchtlich. Dazu kommt der große Vorteil von Klima- und 
Lufthygienekarten, bereits im Vorfeld einer Planung Auskunft über standortbedingte Restriktionen 
und damit über die Klimarelevanz des Vorhabens erhalten zu können. So haben beispielsweise die 
Städte  Augsburg, Berlin, Erfurt, Freiburg, Göppingen, Jena, Köln, Ravensburg, Sindelfingen, 
Stuttgart und Wuppertal solche Stadtklimauntersuchungen durchführen lassen. Besonders viele 
Stadtklimauntersuchungen gibt es im Ruhrgebiet ( z.B. Bochum, Bottrop, Dortmund, Düsseldorf, 
Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Herne, Mülheim, Oberhausen, Schwelm, Castrop-Rauxel, Dorsten, 
Gladbeck, Herten, Marl, Kamen, Lünen, Schwerte, Selm, Unna, Werne). Sie wurden im Auftrag des 
Kommunalverbandes Ruhrgebietes (KVR) durchgeführt.

Als Folge baulicher Maßnahmen treten in der Regel nur sehr geringe örtliche Veränderungen des 
Klimas auf. Diese bewegen sich bei isolierter Betrachtung der konkreten Maßnahme nahe der 
Nachweisgrenze oder im Bereich der natürlichen räumlichen und zeitlichen Schwankungsbreite der 
Klimaparameter. Der Hinweis auf die klimatische Summenwirkung zur bestehenden Bebauung 
bedeutet kein Eingeständnis der Bedeutungslosigkeit einer Planung, sondern ist im Hinblick auf die 
reale Erscheinung des "Stadtklimas" ein durchaus sachgerechtes Argument. Kleinräumige 
Veränderungen des Klimas als Folge einer Nutzungsänderung haben nur dann planungsrelevante 
Bedeutung, wenn sich damit wertende Begriffe wie "vorteilhaft" oder "nachteilig" verbinden lassen.

Da eine universell gültige Bewertung des Klimas nicht existiert, ist es oft schwer zu beurteilen, ob 
durch ein Planungsvorhaben klimatische Unzuträglichkeiten zu erwarten sind. Wie die 
Gutachterpraxis zeigt, geht es andererseits oft um sehr konkrete Sachverhalte, z.B. Ertragseinbußen 
bei frostempfindlichen Sonderkulturen durch Kaltluftstau. Die Wertminderung von Grundstücken 
aufgrund von Einwirkungen aus der Nachbarschaft oder der "Raub" von Licht, Luft und Sonne sind 
gleichfalls häufiger Anlass für Nachbarschaftsklagen. Verschiedene meteorologische Disziplinen 
können hier zur fachgutachtlichen Klärung des Sachverhalts beitragen:

●     Human-Biometeorologie (Fragen der thermischen Belastung, Passantenbelästigung durch 
Zugigkeit, Abkühlungsreize, Immissionsbelastung),

●     Agrarmeteorologie (Anbaubedingungen für Sonderkulturen)
●     Technische Klimatologie (Fragen der technischen Sicherheit, Wind- und Schneelasten, 

Glatteisbildung und Nebelhäufigkeit, Dimensionierung von Kanalnetzen und 
Regensammelbecken, Heizwärmebedarf, Standortfragen energiewirtschaftlich bedeutsamer 
Anlagen, Einsatz alternativer regenerativer Energien),

●     Immissionsklimatologie (Fragen der Schadstoffausbreitung und ihrer technischen Beurteilung).

 

Strategische Umweltprüfung

In Deutschland erfolgte die Umsetzung der von der EU geforderten "Strategischen Umweltprüfung" 
zum einen durch das Gesetz über die Strategische Umweltprüfung (SUPG), das das UVPG ergänzt 
hat (Gesetz vom 24. Juni 2005; in Kraft seit dem 29. Juni 2005 - BGBl. I S. 1746), und durch das 
Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau), das die SUP für die Bauleitplanung in das 
Baugesetzbuch (dort als sog. "Umweltprüfung (UP)") integriert hat ( 24. Juni 2004; in Kraft seit dem 
20. Juli 2004 - BGBl. I S. 1359).
Durch diese gesezliche Anforderungen, die bei raumbedeutsamen Planungen einen eigenen 
Umweltbericht erfordert, wird zukünftig ein erhöhte Anforderung an Klimauntersuchungen bestehen.

.
 

 

Abb. 6/26b: Klimauntersuchung Frei-
burg, (RICHTER u. RÖCKLE, 2003)
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